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So mancher Bauherr macht sich beim Bau seines Block-
hauses selbst das Leben schwer. Mit seltsamen Ideen,
unmoralischem Verhalten und Machenschaften bringt
er sich unnötig um den Erfolg.

PRAXIS & TECHNIK
Kaufverhalten

ses günstiger aus, fordert er einen entspre-
chenden Preisnachlass von seinem favori-
sierten Anbieter. Solches Verhalten ist hin-
länglich bekannt und sollte tunlichst un-
terlassen werden, da es sowohl die Bau-
phase als auch die Nachbetreuung des

Bauherrn belastet.

Goldene Wasserhähne

Ein überraschendes Phäno-
men beim Hausbau trägt die
Bezeichnung ‘Goldene Was-
serhähne’. Wurde seitens ei-
nes Bauwilligen in der Pla-
nungs- und Kaufphase ei-
nes Gebäudes ein maxi-
maler Kaufpreis festgelegt
und dieser mit allen Ar-

gumenten reduziert,
so muss sich der
b e a u f t r a g t e
Blockhaus-An-
bieter nachher
s t a r k  w u n -
dern, wenn er
das fertig ge-
s te l l te  Ob-
j e k t  b e -
sucht: teu-
erste Arma-
t u r e n  i m
Bad ,  e in
hochwer-

tiger Marmorfußboden oder auch eine
kostspielige Solar- oder Heizungsanlage,
obwohl die Bauherrn im Vorfeld des Pro-
jekts angeblich finanziell stark einge-
schränkt waren.

Auch hier sollte der Bauwillige ein
richtiges Maß ansetzen und eine kons-
tante Ehrlichkeit an den Tag legen. Die
Gebäudehülle oder der Blockhaus-Roh-
bau ist der wichtigste Teil eines Gebäu-
des – daran sollte man auf keinen Fall
sparen. Wichtig ist eine gute Planung,
hochwertiges Material und eine sachge-
rechte Montage. Sollte es danach wirk-
lich beim Innenausbau an Geld man-
geln, kann man zunächst auf einfachere
Ausbaumaterialien zurückgreifen. Das
Gebäude wird ohnehin nach 10 bis 15
Jahren erstmalig erneuert, etwa in der
Küche oder im Bad.

Kritisches Anfrageverhalten

Bauwillige, die sich erstmalig für Block-
häuser interessieren, starten in ihrer Begeis-
terung, Anbieter zu kontaktieren. Dabei soll-
te man zunächst kritisch prüfen, inwieweit
man tatsächlich in der Lage ist zu bauen.
Dies setzt voraus, dass man ein Grundstück
besitzt oder eines in Aussicht hat. Zur se-
riösen Bekundung der Bauabsicht sollte der
Bauwillige dann ein Anschreiben formulie-
ren oder nach telefonischer Vereinbarung
den Anbieter besuchen.

Es ist ratsam, die gesamte Bausituation
offen zu legen – angefangen von der Lage
des Grundstücks über die gewünschte
Hausgröße bis hin zu den finanziellen Mit-
teln. Stellt der Anbieter frühzeitig ‘Unge-
reimtheiten’ fest, wird es häufig bei die-
sem ersten Treffen bleiben. Arrogante Kun-
den meinen, die Baubranche und ihre Be-
triebe seien stets dem Konkurs nahe, was
keineswegs der Wirklichkeit entspricht.
Gute Unternehmen haben auch deshalb
Erfolg, weil sie sich auf zuverlässige Kun-
den beschränken. 

Transparenz beim Kaufpreis

Den Kontakt zu einem Anbieter mit der
Frage nach dem Kaufpreis eines Hauses

zu beginnen, zeugt nicht gerade von Pro-
fessionalität seitens des Bauwilligen. Beim
Hausbau ist die Preisangabe ungeheuer
schwierig, da der Preis sich aus dem Bau-
satz, der Lieferung, dem Aufbau und den
jeweiligen Gewerken zusammensetzt. 

Der Blockhaus-Anbieter liefert in der
Regel nur den Rohbau mit Montage. So
macht es für den Interessenten auch nur
Sinn, nach diesen Kosten zu fragen. Als
Faustregel gilt, dass ein bezugsfertiges
Blockhaus das 2,3- bis 2,4-fache vom
montierten Rohbau kostet. Dazu addieren
sich noch Grundstückskosten sowie die
Kosten für die Außenanlagen. Mit die-
sem Wert sollte man auch die Finanzie-
rungsplanung angehen.

Provisions-Spezialisten

Ein seltsames Verhalten offenbaren Bau-
herren, wenn das Wort Provision fällt. Die
Provision ist das Honorar, also das Ein-
kommen eines Verkäufers für seine Leis-
tungen. Soweit es sich um eine voll beruf-
liche Vertriebsperson handelt, ist es leicht
verständlich, dass diese für ihre Tätigkeit
entlohnt werden muss. Unzählige Bauwil-
lige sehen jedoch in der Provision nur
unnötige Kosten.

Auch haben viele Interessenten unrealis-
tische Vorstellungen über die Höhe einer
angemessenen Provision. Wenn heute für
einen qualifizierten Fachverkäufer 5% Pro-
vision bezogen auf den Bausatzpreis über-
bleiben, kann sich dieser bereits glücklich
schätzen. Dass er dafür auch hart gearbei-
tet hat, will der Kunde nicht wahrhaben.

Hat der Bauherr sein Gebäude fertig
gestellt, so ändert er seine Meinung zur
Provision schlagartig. Schnell fühlt er sich
Freunden und Bekannten gegenüber
selbst als ‘Fachverkäufer’ und ist sich nicht
zu schade, nun seinerseits vom liefernden
Unternehmen eine Provision für die Ver-
mittlung zu erwarten. Aus Eigeninteresse
wird dem neuen Bauwilligen die finanzi-
elle Motivation verschwiegen. So wurden
aus besten Freunden schon unerbittliche
Feinde. Es ist weitsichtiger, auf Provisio-
nen in Form von ‘Geldwerten Beträgen’
zu verzichten. 
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Fragwürdige Kreditberater

Mit dem Aufkommen des Bankenab-
kommens mit der Bezeichnung ‘Basel II’ ist
die Finanzierung eines Hauses in Europa
schwieriger geworden. Die Kreditgeber ha-
ben die Finanzierungshöhe deutlich ein-
geschränkt und die Eigenleistung wird ge-
ringer bemessen. Schon seit einigen Jahren
lassen spitzfindige Bauherrn die im Rah-
men eines Kaufvertrages vereinbarte Rest-
zahlung – beispielsweise nach Montage
eines Blockhauses – einfach ausstehen.
Anstatt zu zahlen, stellen sie mittels einer
Mängelliste fehlerhafte oder nicht erbrachte
Bauleistungen in Abzug. Die Abzugshöhe
bemessen sie dabei nach eigenem Gut-
dünken. Inzwischen hat es sogar Empfeh-
lungen seitens einzelner Kreditberater ge-
geben, die Finanzierungshöhe von Anfang
an um diesen Betrag zu reduzieren. 

Sowohl solche Bauherrn als auch derar-
tige Kreditberater handeln höchst unse-
riös. Für den Fall einer rechtlichen Aus-
einandersetzung wird ein etwaiger Mangel
durch einen Sachverständigen ermittelt.
Dann zeigt sich meist, dass die festgestell-
ten Mängel nicht existieren oder aus Un-
kenntnis zu hoch bemessen wurden, so
dass auf den Bauherrn neben der ausste-
henden Restzahlung noch zusätzlich die
Verfahrenskosten zukommen. Das Kredit-
institut wird sich kaum an einer Nachzah-
lung im Rahmen der unseriösen Beratung
beteiligen, sich aber im Falle einer neu-
konditionierten Nachfinanzierung koope-
rativ verhalten.

Doppeltes Lottchen

Junge Bauherrn mit vermeintlich ge-
ringer Erfahrung besuchen die zahlrei-
chen Blockhaus-Anbieter und lassen sich
voller Begeisterung deren Referenzen
zeigen. Schnell geben sie mündliche Zu-
sagen zum Kauf eines Hauses, nicht wis-
send, dass dies unter rechtlichen Aspek-
ten durchaus als Vertrag gelten kann.
Dass die wenigsten Anbieter in diesem
Fall auf eine Vertragserfüllung bestehen,
ist klar. Dennoch stünde ihnen gesetzes-
gemäß eine entsprechende Aufwands-
entschädigung zu. 

Doch nicht nur die voreilige Zusage ist
ein Fehlverhalten. Einige Bauwillige las-
sen sich von Anbietern komplette Gebäu-
de inklusive der Statik entwerfen, um das
Objekt mit den vorbereiteten Unterlagen
anschließend von einem Mitbewerber bau-
en zu lassen. 

Ein solches Verhalten ist nicht nur un-
moralisch, sondern auch rechtswidrig.
Viele Bauherren meinen, der vermeint-
lich betrogene Anbieter würde nicht er-
fahren, mit wem schlussendlich gebaut
wurde. Doch irren sie hier gewaltig, da
es innerhalb einer Branche Gang und
Gebe ist, sich über die Kunden zu in-
formieren und gegenseitig vor unseriö-
sen Kontakten zu warnen. Die Erfah-
rung der Anbieter beweist, dass Bau-
herrn, die sich im Vorfeld eines Haus-
kaufs nicht korrekt verhalten, auch bei
der Abwicklung von Restzahlungen
schwierig sind.

Drückermentalität

Eine Spezialität der besonde-
ren Art ist es, wenn ein Kunde
sich für den Bau eines Gebäu-
des mit einem Unterneh-
men entschieden hat,
aber noch nicht mit
d e m  K a u f p r e i s
glücklich ist. So
geht der Kunde
mit den fertigen
Plänen zu einem
Wettbewerber,
um sich dort ein
Vergleichsan-
gebot unter-
breiten zu las-
sen. Fällt die-

Kunden-Philosophie 
und -Strategie




